
5. b) Das Edikt von Kassel vom 12. Dezember 1685 
 
Schon vor der Aufhebung des Edikts von Nantes und vor dem Erlass des Potsdamer Edikts im 
Oktober 1685 publizierte der reformierte hessische Landgraf Carl (1654-1730) am 18. April 1685 die 
„Freiheitskonzession und Begnadigung“ zur Ansiedlung hugenottischer Flüchtlinge in seinem 
Territorium. Sie wandte sich in deutscher Sprache besonders an Manufakturisten, Kauf- und 
Handelsleute, die aber nur in geringer Zahl in das unwirtliche nördliche Hessen kamen. Wie das Edikt 
von Potsdam sicherte auch die hessische Freiheitskonzession den Hugenotten in 15 Artikeln wichtige 
Rechte und Privilegien zu und stellte die Einwanderer unter den besonderen Schutz des Landgrafen.  
In einem hier nicht gezeigten Privileg vom 1.8.1685 wurden die Vergünstigungen für die Réfugiés 
erweitert und vermehrt.  
 
Die in französischer Sprache als werbende Einladung verbreiteten „Concessions et Priviléges“ vom 
12.12.1685 sprachen neben den Manufakturisten und Kaufleuten auch Personen an, die andere 
Berufe ausübten. Jetzt kam auch die für französische Glaubensflüchtlinge wichtige religiöse 
Komponente zum tragen. 
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